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82/02 Gesundheitsrecht allgemein 

Text 

§ 23k. Zur Beratung des Bundesministers für Gesundheit in Angelegenheiten der 
Substitutionsbehandlung und der Qualifikation der in diese Behandlung eingebundenen Ärzte und 
Amtsärzte ist im Bundesministerium für Gesundheit ein Ausschuss für Qualität und Sicherheit in der 
Substitutionsbehandlung einzurichten, dem die Drogen- oder Suchtkoordinatoren aller Bundesländer 
sowie je ein sachkundiger Vertreter, entsendet vom Amt der Landesregierung jedes Bundeslandes, von 
der Österreichischen Ärztekammer, von der Österreichischen Apothekerkammer, vom Dachverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger, von den Medizinischen Universitäten, sowie je ein Vertreter 
der in die begleitende psychosoziale Betreuung eingebundenen sonstigen Berufsgruppen und 
Einrichtungen beizuziehen sind. Dem Ausschuss können weitere Personen, insbesondere Vertreter 
maßgeblicher Einrichtungen der Suchtforschung sowie sonstige hinsichtlich der Sicherheit oder Qualität 
in der Substitutionsbehandlung sachkundige Experten, beigezogen werden. Die Mitglieder üben ihre 
Tätigkeit im Rahmen des Ausschusses ehrenamtlich aus. 
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